
Grundstückgewinnsteuer

Beim Verkauf einer Liegenschaft wird ein allfälliger Gewinn besteuert. Die Grundstückgewinnsteuer

wird durch die Gemeinde erhoben, in der das Grundstück liegt. Sie finden die wichtigsten

Informationen zum Thema auf der Seite des Kantons Zürich: Grundstückgewinnsteuer | Kanton Zürich

Grundstückgewinnsteuererklärung

Die Grundstückgewinnsteuererklärung ist unter folgendem Link abrufbar: Steuererklärung für die

Grundstückgewinnsteuer

Zuständige Abteilung

Steuern

https://www.weiach.ch/
https://www.weiach.ch/
https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/steuern/steuern-natuerliche-personen/grundstueck-gewinnsteuer.html
https://steueramt.formular.stzh.ch/default.aspx?gemnr=1
https://steueramt.formular.stzh.ch/default.aspx?gemnr=1
https://www.weiach.ch/verwaltung/abteilungen/steueramt.page/99/unit/15

